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Frau 
Präsidentin des Nationalrates 
 

 

Zur Zahl 3942/J-NR/2015 

Der Abgeordnete zum Nationalrat Rupert Doppler und weitere Abgeordnete haben an mich 

eine schriftliche Anfrage betreffend „Bewilligungsbehörden“ gerichtet. 

Ich beantworte diese Anfrage wie folgt: 

Zu 1 bis 4: 

Was den in der Anfrage dargestellten Anlassfall betrifft, verweise ich auf die Beantwortung 

des Herrn Bundesministers für Finanzen zur Anfrage Zahl 3947/J-NR/2015 und die dortigen 

Ausführungen zum – etwas unglücklich gewählten – Begriff der „Bewilligungsbehörde“. (Auch) 

im Justizressort treten demnach einzelne Beamte nicht als Bewilligungsbehörde auf. 

 

Wien, 23. April 2015 

 

 

Dr. Wolfgang Brandstetter 
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Hinweis
Dieses Dokument wurde elektronisch signiert.
Auch ein Ausdruck dieses Dokuments hat
die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde.

Prüfinformation
Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur und
des Ausdrucks finden Sie unter:
http://kundmachungen.justiz.gv.at/justizsignatur 
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